
Urteile erforderlich. „Als gerecht wird eine Strafe von 
der Gesellschaft dann aufgefaßt, wenn sie a) den Schul
digen trifft, b) der Tat(schwere) entspricht und c) in 
gleichem Maße alle ebenso Schuldigen trifft. ... Die Ge
rechtigkeit ist notwendig, für die Gesellschaft, sie gibt 
det| MensrVi^n Has Rpwi i ßtspi n phy.si.snher und geistiger 
Sicherheit" (S. 83).
Es ist bekannt, daß eine Strafe, die sich nicht auf die 
öffentliche Meinung — und insbesondere nicht auf die 
Meinung des Kollektivs des Straftäters — stützt, an 
Wirksamkeit verliert (S. 79). Eine den Werktätigen 
dienende Rechtsprechung darf daher nicht „über ihre 
Köpfe hinweggehen“ (S. 80). Sie muß verständlich, über
zeugend und überschaubar sein und den Bewußtseins
stand der Werktätigen berücksichtigen.
Das kann im F.inyelfall sehr kr>mpli?ipnt. goin, wenn zu 
bestimmten Deliktsarten oder bei Teilen der Bevölke
rung — wovon auch K a r p e z und S c h a r g o r o d s k i  
unter Bezugnahme auf Leserzuschriften in sowjetischen 
Zeitungen berichten — rückständige Auffassungen be
stehen oder Emotionen hervorbrechen, die durch par
tielle Interessen motiviert sind. Die Strafpolitik des so
zialistischen Staates muß aber durch objektive Erfor
dernisse und" wissenschaftliche Grundlagen bestimmt 
sein; sie kann sich nicht durch spontane Bewußtseins
elemente beeinflussen lassen. Indessen dürfen solche

Auffasungen, wenn sie unter den Burgern eine gewisse 
Verbreitung haben, nicht negiert werden; das Gericht 
muß sich in diesem Fall mit den betreffenden Bürgern 
verständnisvoll und geduldig, eventuell aber auch sehr 
prinzipiell und entschieden auseinandersetzen. „Ein 
Richter muß feinfühlig gegenüber der öffentlichen Mei
nung sein, aber er darf sich nur dem Gesetz unterwer
fen und muß Prinzipienfestigkeit bewahren“ (S. 80).

•

Die vorstehenden Überlegungen machen deutlich, daß 
noch viel Arbeit erforderlich ist, um die Probleme der 
Wirksamkeit der Strafe theoretisch und praktisch zu 
bewältigen. Dazu gehört, von festen ideologischen Posi
tionen aus tiefer in die theoretischen Fragen einzu
dringen und Klarheit über Grundfragen des sozialisti
schen Straf- und Strafverfahrensrechts zu schaffen. Not
wendig ist insbesondere auch eine durchgängige Erhö
hung der Qualität der Arbeit in allen Stadien des Straf
verfahrens, wie das sehr prinzipiell und orientierend 
auf der Plenartagung des Obersten Gerichts zu Proble
men der Wirksamkeit des Strafverfahrens/25/ heraus
gearbeitet wurde.

/25/ Vgl. den Bericht über die 10. Plenartagung des Obersten 
Gerichts in NJ 1974 S. 447 £E.
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Erhöhung der Wirksamkeit der staatsanwaltschaftlichen Aufsicht
über die Wiedereingliederung Strafentlassener in das gesellschaftliche Leben

Die Wiedereingliederung Strafentlassener in das gesell
schaftliche Leben umfaßt eine Vielfalt von staatlichen 
und gesellschaftlichen Maßnahmen und Aktivitäten, die 
darauf gerichtet sind, Strafentlassene vor erneuter 
Straffälligkeit zu bewahren und sie zur Achtung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit zu erziehen.

Gesellschaftliche Notwendigkeit
der Wiedereingliederung und Verantwortung
der Staatsanwaltschaft

Die Verantwortung gegenüber Strafentlassenen ist zu
gleich Ausdruck der Verantwortung von Staat und Ge
sellschaft für den Schutz der sozialistischen Ordnung 
und ihrer Bürger vor Straftaten. Die Maßnahmen der 
Wiedereingliederung müssen sowohl gesamtgesellschaft
lichen Interessen als auch individuellen Besonderheiten 
des einzelnen Strafentlassenen Rechnung tragen. Fol
gende Aspekte sind dabei zu beachten:
— der zuverlässige Schutz der sozialistischen Gesell

schafts- und Staatsordnung und ihrer Bürger vor 
Straftaten;

— die Unterstützung der Strafentlassenen bei der Be
wältigung der mit ihrer Rückkehr in das gesellschaft
liche Leben verbundenen Probleme und die syste
matische Weiterführung ihres Erziehungs- und 
Selbsterziehungsprozesses (konkrete Anforderungen 
an das künftige Verhalten, rechtzeitige Bereitstel
lung eines geeigneten Arbeitsplatzes und von Wohn- 
raum u. a. m.);

— die Gewährleistung einer wirksamen staatlichen und 
gesellschaftlichen Kontrolle über das Verhalten der 
Strafentlassenen sowie rechtzeitiges Reagieren auf 
erste Anzeichen ernsthafter Disziplinlosigkeit und 
andere Formen gesellschaftlichen Fehlverhaltens, um

möglichst frühzeitig erneuter Straffälligkeit vorzu
beugen.

Die Wiedereingliederung Strafentlassener ist Bestand
teil eines einheitlichen Erziehungsprozesses (§§ 6 Abs. 1, 
59 ff. SVWG). Sie stellt eine Art Bindeglied zwischen 
der Verwirklichung der Strafen mit Freiheitsentzug 
und der sozialen Verwurzelung der Strafentlassenen im 
gesellschaftlichen Leben dar und erfordert eine spezi
fische staatliche Leitung.
Die Hauptverantwortung für die Leitung des Wieder
eingliederungsprozesses wurde den örtlichen Räten 
übertragen (§§ 48 Abs. 5, 68 Abs. 2 GöV; §§ 59 ff. SVWG). 
Ihrer Leitungstätigkeit obliegt es, den mit den recht
lich fixierten Wiedereingliederungsaufgaben angestreb
ten Erfolg möglichst in allen Fällen zu sichern. In An
betracht der vielgestaltigen Verflechtungen und Erfor
dernisse einer wirksamen Gestaltung der Wiederein
gliederung wurden durch Gesetz weitere Träger kon
kreter Rechtspflichten bestimmt, so die Leiter der Be
triebe, die Vorstände der Genossenschaften, die Leiter 
der Strafvollzugseinrichtungen und der Volkspolizei
kreisämter sowie die Gerichte.
Der Staatsanwaltschaft obliegt auf Grund der ihr über
tragenen Aufsicht über die Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit bei der Wiedereingliederung eine 
hohe Verantwortung, die ihre rechtliche Grundlage in 
den §§ 30, 32 StAG und §§ 7, 66, 67 SVWG hat. Die 
Aufsicht über die Wiedereingliederung ist als untrenn
barer Bestandteil der Gesamtverantwortung der Staats
anwaltschaft für die strikte Einhaltung der Gesetzlich
keit und die wirksame Gestaltung des Kampfes gegen 
Straftaten durchzuführen.
Da die Wiedereingliederung Strafentlassener von den 
dafür Verantwortlichen — mit Ausnahme der Leiter der
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